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Wie Ihre Fremdfirmen Ihre Sicherheits- und ­Verhaltensregeln richtig umsetzen
In Ihren Produktionshallen und auf Ihrem Werksgelände halten sich sicherlich mal mehr und mal weniger Fremdfirmen, wie Handwerksfirmen, Lieferanten o. Ä. auf. Für deren Sicherheit hat Ihr Unternehmen eine Mitverantwortung. Informieren Sie deshalb diese Zielgruppe über die Sicherheits- und Verhaltensregeln in Ihrem Unternehmen. Nutzen Sie dafür gerne die nachfolgenden praxiserprobten Regelungen.

[bookmark: _q8b6blsj00hl]SICHERHEITSREGELN FREMDFIRMENEINSATZ ARBEITSSCHUTZ CHECKLISTE

	Mit diesen Leitfragen erstellen Sie betriebliche Sicherheitsregeln für den Fremdfirmeneinsatz
	

	Sind alle Verkehrsvorschriften auf Ihrem Betriebsgelände für Fremdfirmen (FF) ersichtlich? Wo dürfen externe Fahrzeuge fahren und wo abgestellt werden? Welche Höchstgeschwin- digkeiten gelten?
	☐

	Welche innerbetrieblichen Verkehrswege müssen die Mitarbeiter der FF kennen?
	☐

	Welche betrieblichen Ansprechpartner müssen die Mitarbeiter der FF kennen, z. B. bezüg- lich der Fragen zum Arbeitsschutz, zur Entsorgung von Gefahrstoffen, Abfällen o. Ä.?
Meine Empfehlung: Teilen Sie hierzu den Mitarbeitern der FF im Voraus alle wichtigen Kon- taktdaten und Telefonnummern für Unfälle, Störfälle, Notfälle usw. mit: Betriebsarzt, Ersthel- fer, Werkschutz, Werkfeuerwehr, Sicherheitsfachkraft, Sicherheitsbeauftragte, Betriebliche Beauftragte usw.
	☐

	In welchen Bereichen dürfen sich die Mitarbeiter der FF aufhalten und wo auf keinen Fall?
	☐

	Welche Regelungen zum Absichern, Kennzeichnen usw. ihrer Arbeitsbereiche muss die FF beachten?
	☐

	Welche Zugangsregelungen bestehen zum An- und Abmelden? Wer muss sich wo melden? Gibt es Besucherausweise?
	☐

	Welche sanitären Einrichtungen, Umkleidemöglichkeiten und Pausenräume stehen den Mit- arbeitern der FF zur Verfügung?
	☐

	Welche Gefahrenbereiche müssen die Mitarbeiter der FF kennen, z. B. Ex-Zonen, Gefahr- stofflager usw.?
	☐

	Welche Art von Persönlicher Schutzausrüstung haben die Mitarbeiter der FF zu tragen? Wer stellt die PSA? Beachten Sie: Grundsätzlich hat der Arbeitgeber der FF zu entscheiden, wel- che PSA seine Mitarbeiter zu tragen haben, und die PSA auch zu stellen. Dabei kann eine gemeinsame, kooperativ erarbeitete Gefährdungsbeurteilung (siehe oben) die Grundlage seiner Entscheidung sein.
	☐

	Welche Anmelde- und Freigabeprozeduren für welche Arbeiten gelten für die Mitarbeiter der FF?
	☐

	Welche Anforderungen an die von den Mitarbeitern der FF mitgebrachten Arbeitsmittel, Be- triebs- und Gefahrstoffe stellen die einzelnen Abteilungen in Ihrem Unternehmen?
	☐

	Welche Vereinbarungen sind zu treffen, wenn Mitarbeiter der FF ihre Arbeitsmittel, Betriebs- und Gefahrstoffe einsetzen müssen?
	☐

	Für welche Arbeitsschritte und Prozeduren (Beispiele: Aus- und Einschalten sowie Sichern gegen Wiedereinschalten von Maschinen und Anlagen, Freimessen gefahrstoffbelasteter Räume, Ab- und Anfahren von Förderanlagen und Bändern usw.) ist festzulegen, wer aus dem Bereich Ihres Unternehmens bzw. der FF wann und wie zuständig ist?
	☐

	Wie werden Abfälle, Gefahrstoffe etc. der FF richtig entsorgt? Was müssen die Mitarbeiter der FF selbst entsorgen? Wann sind von Mitarbeitern der FF innerbetriebliche Entsorgungs- wege zu nutzen?
	☐

	Welche Regelungen zum Reinigen von Arbeitsstätten, Verunreinigungen usw. sind mit den Mitarbeitern der FF zu vereinbaren?
	☐

	Welche Vereinbarungen zum Mitbringen von Gefahrstoffen o. Ä. sind mit der FF zu treffen?
	☐
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